
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Einladung zu unserem nächsten Austauschtreffen zum Thema "Religiös oder 
extrem? - Radikalisierung erkennen, richtig handeln!" am 27. April in Würzburg 
Am 27. April 2017 um 19 Uhr laden wir Sie gemeinsam mit den Maltesern ganz herzlich zu 
unserem nächsten Austauschtreffen unter dem Thema "Religiös oder extrem? - 
Radikalisierung erkennen, richtig handeln!" in das Matthias-Ehrenfried-Haus (Kolpingstraße 
11, 97070 Würzburg) ein. Gemeinsam mit Christian Druck von der Organisationseinheit 
Radikalisierungsprävention im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration wollen wir unter anderem den Fragen nachgehen, wo die Grenze 
zwischen religiös und radikal ist, welche Rolle Kultur und Tradition spielen, wie man 
drohende Radikalisierung erkennen und vorbeugen kann und welche 
Unterstützungsmöglichkeiten es für uns und die Geflüchteten selbst gibt.  
Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie im angehängten PDF 
(170427_Einladung_Austauschtreffen_Radikalisierung). Bei Interesse freuen wir uns über 
eine formlose Anmeldung per E-Mail (t.goldmann@caritas-wuerzburg.org) oder Telefon 
(0931 38659-118). 

  
 

2. Auftakt zum "Internationalen Kletterkurs" am 08. April 2017 in Würzburg 
Die Malteser Integrationslotsen laden am Samstag, den 08. April 2017 von 14:00 bis 17:00 
Uhr herzlich zum "Kick off" des "internationalen Kletterkurses" in das DAV Kletterzentrum 
Würzburg ein (Weißenburgstraße 59a, 97082 Würzburg). Unter dem Motto "Gemeinsam 
nach oben" sind kletterinteressierte Geflüchtete und auch deutsche Gäste ab 14 Jahren aus 
Stadt und Landkreis Würzburg herzlich willkommen sich kostenfrei an der Kletterwand zu 
erproben und Köstlichkeiten vom arabischen Buffet zu genießen. Das Angebot richtet sich 
gerne auch an Frauen mit Fluchterfahrung, die sich an der Kletterwand auch speziell von 
Frauen begleiten lassen können. Vorerfahrungen im Klettern sind nicht notwendig.  
Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung kann jeder Teilnehmer entscheiden, ob er den 
Kletterkurs fortsetzen und den Sichererkurs "Toprope" inklusive Zertifikat absolvieren 
möchte.  
Anbei senden wir Ihnen gerne die Ausschreibung mit weiteren Informationen zum Kletterkurs 
zu (Malteser_Kick_off_Klettern). 
Bitte melden Sie sich bei Interesse unter Angabe Ihres Alters bei Barbara Griesbach des 
Malteser Hilfsdienstes e.V. an: 
E-Mail: barbara.griesbach@malteser.org  
Telefon: 0931-4505-207 

  
 
3. Seminar "Frauenbild und Frauenbilder im Christentum" am 11. April 2017 in 
Schweinfurt 
Die Hans-Seidel-Stiftung lädt am Dienstag, den 11. April 2017 um 19:00 Uhr zum Vortrag 
"Frauen und Frauenbilder im Christentum - eine kulturgeschichtliche Betrachtung" ein. Die 
Veranstaltung findet in der Kolping-Hotel GmbH in der Moritz-Fischer-Str. 3 in 97421 
Schweinfurt statt.  
Neben Dr. Anja Weisgerber (MdB), die den Vortrag durch ein Eingangsstatement eröffnet, 
wird der Abend durch Referentin Dr. Annelies Amberger der Hochschule für Philosophie in 
München und durch Seminarleiter Andreas Will, Kriminalhauptkommissar a. D. in Bamberg 
begleitet.  
Weitere Informationen können Sie gerne dem beiliegendem PDF entnehmen 
(170411_HSS_Frauenbilder_Christentum) 
Bitte melden Sie sie bei Interesse direkt bei der Hans-Seidel-Stiftung unter folgendem Link 
an: http://tinyurl.com/hss-frauenbild  

  

t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
barbara.griesbach@malteser.org
http://tinyurl.com/hss-frauenbild
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche,  


 
was ist Kultur? Was ist normale religiöse Praxis und wo fängt es an, besorgniserregend zu 


werden? Auch lange nach den Attentaten in Würzburg und Berlin stellen sich viele Ehren-


amtliche in der Flüchtlingshilfe diese Fragen: Wo ist die Grenze zwischen religiös und radi-
kal? Welche Rolle spielen dabei Kultur und Tradition und welche der individuelle Glaube? Wie 


kann man einer drohenden Radikalisierung vorbeugen? Sind geflüchtete Menschen beson-
ders anfällig für salafistische Propaganda? Welche Maßnahmen und Unterstützungsangebote 


gibt es von Seiten des Freistaates? 
 


Alle diese und viele weiteren Fragen wollen wir gemeinsam mit Christian Druck von der 


Organisationseinheit Radikalisierungsprävention im Bayerischen Staatsministeri-
um für Arbeit und Soziales, Familie und Integration beantworten.  


Die „Einheit Radikalisierungsprävention“ im Bayerischen Staatsministerium entwickelt Hand-
lungs- und Kommunikationsstrategien im Bereich der Radikalisierungsprävention. Sie richtet 


sich durch vielfältige Konzepte, Koordinierung und Förderung von Maßnahmen und Wissens-


vermittlung an die gesamte Gesellschaft, um für den Umgang mit möglicher Radikalisierung 
zu sensibilisieren. Darüber hinaus vermittelt sie bei Verdachtsfällen an entsprechende Kon-


taktstellen.  
 


Gerne laden wir Sie ein, zu einem gemeinsamen Austauschtreffen der Helferkreise des Mal-
teser Hilfsdienst e.V. und der Caritas zum Thema:  


 


„Religiös oder extrem? – Radikalisierung erkennen, richtig handeln!“  
am Donnerstag, den 27. April 2017 von 19:00 – circa 21:00 Uhr 


im Matthias-Ehrenfried-Haus in Würzburg  
(Achtung! Neue Adresse: Kolpingstraße 11, 97070 Würzburg)  


 


Anmeldung erforderlich:  
Um besser planen zu können freuen wir uns über eine Rück- bzw. Anmeldung per E-Mail 


oder Telefon bis spätestens Donnerstag, den 20. April 2017.  
 


Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Teilnahme und den Austausch mit Ihnen.  


 
Herzliche Grüße  


 
 


 
Sandra Hahn und Tobias Goldmann  



mailto:s.hahn@caritas-wuerzburg.org

mailto:t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
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Anfahrtsbeschreibung Matthias-Ehrenfried-Haus: 
(Kolpingstraße 11; 97070 Würzburg) 


 


 
 


Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Ausstieg am Hauptbahnhof und zu Fuß durch die Kaiserstraße über den Barbarossaplatz und 


die Oberthürstraße in die Kolpingstraße 11.  
Alternativ mit Straßenbahnlinien 2, 3, 4 oder 5 eine Station bis Juliuspromenade fahren. Von 


dort dann am Barbarossaplatz rechts durch die Oberthürstraße zur Kolpingstraße 11. 


 
Mit dem PKW: 


Einfahrt nach Würzburg und den Schildern in Richtung „Hauptbahnhof“ folgen. Einfahrt in 
Bahnhofstraße. In der Bahnhofstraße befinden sich (kostenpflichtige) Parkplätze. 
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Muskelkater kennt weder Ländergrenzen noch Aufenthaltsstatus… Wenn du Lust hast, Klettern 


und Sichern zu lernen und dabei noch einen Beitrag zur Integration von Geflüchteten zu leisten, bist 


du herzlich zu unserem Kick-off-Day für einen internationalen Kletterkurs eingeladen! 


An diesem Tag kannst du die DAV-Kletterhalle und die anderen Teilnehmer kennenlernen, dich 


über das integrative Projekt informieren, dabei am arabischen Buffet naschen und schon mal eine 


Wand testen. Wer weitermachen möchte, kann sich für den Sichererkurs „Toprope“ anmelden und 


nach erfolgreicher Teilnahme ein Zertifikat bekommen. Das gesamte Angebot ist kostenfrei. 


Egal, ob mit oder ohne Vorkenntnisse an der Kletterwand, ob mit oder ohne Fluchterfahrung – im 


Team und gut abgesichert kommen alle nach oben – und wieder heil herunter. 


Wann: Am 8. April 2017 von 14 bis 17 Uhr 


Wo: DAV Kletterzentrum Würzburg, Weißenburgstraße 59a, 


97082 Würzburg 


Wer: Kletterinteressierte mit und ohne Fluchterfahrung ab 14 Jahren (bei 


Minderjährigkeit bitte vorab Einverständniserklärung der Eltern 


zuschicken lassen!);  Frauen können auf Wunsch von Frauen an der 


Kletterwand begleitet werden. 


Ziel: Gegenseitiges Kennenlernen, Anmeldung zur Teilnahme an einem 


Sicherungskurs mit Prüfung 
 


Das Projekt wird in Kooperation mit dem Deutschen Alpenverein Sektion Würzburg durchgeführt.  


Weitere Infos und Anmeldung mit Altersangabe bei Barbara Griesbach (per Telefon: 0931-4505-207 


oder per Mail Barbara.Griesbach@malteser.org ).  


Gemeinsam nach oben 
Kick-off für internationalen Kletterkurs 



mailto:Barbara.Griesbach@malteser.org
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FRAUENBILD UND FRAUENBILDER IM 
CHRISTENTUM 
 EINE KULTURGESCHICHTLICHE BETRACHTUNG 


 


MIT EINGANGSSTATEMENT VON 
DR. ANJA WEISGERBER, MdB 
 
 


 


 


 


Dienstag, 11. April 2017, 19.00 Uhr 
Kolping-Hotel GmbH, Moritz-Fischer-Str. 3, 97421 Schweinfurt 
Tel. 09721 7883 0 
 
 
 
Referentin:  Dr. Annelies Amberger, Hochschule für Philosophie SJ, 
 München 
 
 
 
 
Seminarleiter: Andreas Will, Kriminalhauptkommissar a. D., Bamberg 
 
 
 
 
 
Projekt Nr. 03/05/17/611 


EINLADUNG 


Hanns-Seidel-Stiftung e.V. | Postfach 19 08 46 | 80608 München 
Vorsitzende: Prof. Ursula Männle, Staatsministerin a.D. | Hauptgeschäftsführer: Dr. Peter Witterauf 
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4. Fortbildung "Junge Geflüchtete - Handlungskompetenz zwischen Traumatisierung, 
Kulturunterschieden und religiöser Praxis" vom 25. bis 26. April 2017 in München 
Die Evangelische Jugendsozialarbeit Bayern e.V. (ejsa) lädt vom Dienstag, den 25. April bis 
Mittwoch, den 26. April 2017 herzlich zur Fortbildung "Junge Geflüchtete - 
Handlungskompetenz zwischen Traumatisierung, Kulturunterschieden und religiöser Praxis" 
in die evangelische Hochschulgemeinde in der der Nymphenburger Straße 50, 80335 
München ein. Ziel des Seminars ist es fachliches Wissen über die Folgen und Auswirkungen 
von Traumatisierung zu erwerben und Handlungskompetenzen für den Alltag zu erlangen. 
Neben "Folgen, die Krieg, Flucht und Heimatverlust für junge Geflüchtete bedeuten" werden 
im Seminar auch Themen wie z.B. "Trauma und posttraumatische Belastungsstörungen", 
"Grundlagen und Besonderheiten der islamischen Kultur" oder "das Erwerben von 
Handlungstipps im Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen" vertieft. Begleitet wird das 
Seminar von Maria Zepter, Dipl. Psychologin und Psychotherapeutin aus München. 
Mit beiliegendem Flyer erhalten Sie weitere Informationen zum Seminar 
(170425_Seminar_Handlungskompetenz Trauma) 
Bitte melden Sie sich bei Interesse bis spätestens 07. April 2017 direkt bei ejsa Bayern e.V. 
an: 
online unter: www.ejsa-bayern.de/fortbildungen 
oder postalisch unter: 
ejsa Bayern e.V. 
Loristr. 1 
80335 München 
Telefon 089 159187-6 
Telefax 089 159187-80 

  
 

5. Austauschtreffen der Diakonie am Donnerstag, 27. April mit Jürgen Heß vom 
Würzburger Flüchtlingsrat in Würzburg 
Am 27. April 2017 laden Barbara Kopriva und Kerstin Holst von der Diakonie Sie herzlich zu 
einem Austauschtreffen in die Evangelische Studentengemeinde, Friedrich-Ebert-Ring 27d 
in Würzburg ein. Das Treffen beginnt um 18:30 Uhr. Neben den Gastgeberinnen wird auch 
Bruder Jürgen Heß als fachkundiger Gesprächspartner an dem Treffen teilnehmen. Er ist 
seit dem Jahr 2000 in Augustinerkloster Würzburg mit dem Aufgabenfeld 
Menschenrechtsarbeit tätig und auch der Geschäftsführer des Würzburger Flüchtlingsrates. 
Nähere Informationen zum Referenten finden Sie unter http://www.bruder-juergen.de/, die 
Informationen zur Veranstaltung im beigefügten PDF 
(Einladung_Austauschtreffen_Diakonie).  

 
 

6. Erster Diözesaner Ehrenamtstag am Samstag, 24. Juni 2017 in Würzburg 
Bischof Dr. Friedhelm Hofmann lädt dieses Jahr am 24. Juni 2017 alle Interessierten zum 
ersten Diözesanen Ehrenamtstag ein, die sich mit ihren Erfahrungen, Kompetenzen und 
Berufungen im Bistum Würzburg engagieren. Neben einem Plenumsvortrag über Antonia 
Werr und eine Podiumsdiskussion gibt es auch eine Vielzahl an Workshops, die ein breites 
Spektrum an Themen rund um das Ehrenamt abdecken. Hier lohnt sich ein Blick auf die 
Seite http://buntes-ehrenamt.de/workshopthemen. Anmeldungen zur kostenfreien 
Veranstaltung sind bei Interesse bis 31.05. auch über die Homepage möglich. Weitere 
Informationen, sowie Kontaktdaten für Rückfragen finden Sie auch im angehängten PDF 
(Flyer_Ehrenamtstag-2017).  

  
 
7. Ausschreibung Asylpreis und Integrationspreis 2017 des Bayerischen Landtages, 
des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 
und der Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung 
Der Bayerische Landtag, das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie 
und Integration und die Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung vergeben 
in diesem Jahr wieder den „Bayerischen Integrationspreis“ und den „Bayerischen Asylpreis“. 
Die Entscheidung über die mit insgesamt 5000 Euro dotierten Preise trifft eine vom 
Bayerischen Integrationsrat bestimmte unabhängige Jury. 
Für den Bayerischen Integrationspreis können sich in diesem Jahr Personen, Vereine, 
Institutionen, Projekte oder Initiativen beteiligen, die in frauenspezifischer Weise Integration 

http://www.ejsa-bayern.de/fortbildungen
http://www.bruder-juergen.de/
http://buntes-ehrenamt.de/workshopthemen



Junge Geflüchtete 
Handlungskompetenz zwischen 


Traumatisierung 
Kulturunterschieden und 


religiöser Praxis


25. - 26.  April 2017
München


Fortbildung


Evang. Jugendsozialarbeit Bayern e.V.
Loristr. 1
80335 M


ünchen


 Zeitrahmen 25.4.20167  
  9.30 Uhr  Stehkaffee
  10.00 Uhr Begrüßung
  26.4.2017
  9.00  Beginn  
  17.00 Uhr  Ende


 Ort Evang. Hochschulgemeinde
  Nymphenburger Straße 50
  80335 München
  www.hochschulgemeide-muenchen.de 


 Kosten Teilnahmegebühren
  ejsa-Mitglieder   € 160,00
  Nicht-Mitglieder   € 180,00
  Verpflegung    € 40,00


  Wir bitten Sie, die Teilnahmegebühr 
  zu überweisen, sobald Sie von uns 
  eine Rechnung erhalten haben.


 Anmeldung Bitte melden Sie sich bis 7.4.2017
  per Anmeldeabschnitt oder online unter
  www.ejsa-bayern.de/fortbildungen an.


  ejsa  Bayern e.V.
  Loristr. 1
  80335 München
  Telefon  089 159187-6
  Telefax  089 159187-80


  Sie erhalten von uns 2 Wochen vor Beginn
  des Seminars eine Anmeldebestätigung
  mit Anreisebeschreibung und Teilnehmerliste.
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 Konzept Der Umgang mit jungen, traumatisierten  
  Geflüchteten stellt für Sie eine anspruchs-
  volle, ganz besondere Herausforderung dar.


  Krieg, Flucht und Vertreibung hinterlassen
  bei den jungen Menschen tiefe körperliche und
  seelische Spuren.


   Postmigrationsfaktoren und posttraumatische 
  Belastungsstörungen und andere Auffälligkeiten  
  erschweren heute Konzentrations- und 
  Leistungsfähigkeit im Schul- und Ausbildungs- 
  alltag und stellen Sie als Betreuung immer 
  wieder vor schwierige Fragen.
     
  Hinzu kommt eine andere kulturelle
  und religiöse Sozialisierung.


  Sie stellen fest, dass Wissen alleine nicht aus-
  reicht, sondern dass Sie  jetzt vor allem Know- 
  how und Handlungskompetenz für Ihre alltägli-
  che Arbeit mit traumatisierten jungen Geflüchte-
  ten benötigen.


 Ziel 
  In diesem Seminar gewinnen Sie  fachliches  
  Wissen mit Praxisbezug über die Folgen zu  
  den Wirkungen und Auswirkungen von 
  Traumatisierung und Handlungskompetenz für 
  den Alltag.
  Mehr Wissen und pädagogisches Know how  
  um die Folgen von Flucht und erlebter Traumati-
  sierung wie auch Grundkenntnisse der islami-
  schen Lebensweise ermöglichen Ihnen mehr 
  Empathie, Ihr Angebot erreicht die jungen 
  Menschen besser und Sie können rechtzeitig 
  und professionell verantwortlich Grenzen 
  ziehen.
  Sie achten auf gute Selbstfürsorge und sind 
  wachsam sekundären Traumatisierungsfolgen 
  gegenüber.


 Inhalte Krieg, Flucht, Heimatverlust 
  Folgen für die betroffenen jungen Menschen


  Trauma und post-traumatische    
            Belastungsstörung
  
                         Grundlagen und Besonderheiten der islami-
  schen Kultur und Religion


  Kunst der Unterscheidung zwischen kulturellen 
  Unterschieden, religiösen Geboten und
  normalem adoleszentem Verhalten


  Handlungstipps und Übungen für den Umgang 
  mit traumatisierten jungen Geflüchteten
    
  gute Selbstfürsorge und ihre praktische  
  Umsetzung im Alltag 


  Filme zur Vertiefung
  Fallbeispiele der TeilnehmerInnen
  Training von Methoden
    


 Referentin Maria Zepter, Dipl. Psychologin, Psychotherapie,
  München


  Leitung Barbara Klamt
  Fortbildungsreferentin ejsa Bayern e.V.
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An die Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe 


in Stadt und Landkreis Würzburg 


 


 


 
 


Einladung zum Austauschtreffen für Ehrenamtliche 


 


Am Donnerstag den 27. April 2017 findet um 18.30 Uhr in den Räumen der ESG (Evangelische 


Studentengemeinde, Friedrich-Ebert-Ring 27d, 97072 Würzburg) unser Austauschtreffen statt.  Hier 


finden Sie die Anfahrtsskizze.  


 
Dieses Mal steht uns Herr Jürgen Heß (Geschäftsführer des Würzburger Flüchtlingsrates) als Ge-


sprächspartner zur Seite. Wir freuen uns auf eine spannende und gesellige Runde mit Ihnen gemein-


sam. Bitte schicken Sie uns eine formlose Rück- Anmeldung an: sozialdienst.Kopriva@diakonie-


wuerzburg.de  damit wir besser planen können.  
 


 


Wir freuen uns darauf, Sie wieder zu sehen.  


 


Herzliche Grüße 


 


 


 


Barbara Kopriva       Kerstin Holst 


Diakonie Flüchtlingssozialarbeit, Fr.-Ebert-Ring 24, 97072 Wü 


Würzburg, 27.03.2017 


Das Patenschaftsprojekt wird 
gefördert durch Mittel der  
Deutschen Fernsehlotterie: 



https://www.bing.com/mapspreview?osid=55d5fbd1-99a8-4413-89b6-4d2ca11e22dd&cp=49.787707~9.934861&lvl=16&v=2&sV=2&form=S00027

mailto:sozialdienst.Kopriva@diakonie-wuerzburg.de

mailto:sozialdienst.Kopriva@diakonie-wuerzburg.de
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24. Juni 2017
Universität am Hubland


Erster Diözesaner


LIEBE LESERIN, LIEBER LESER, 
LIEBE GÄSTE, 


der erste Diözesane Ehrenamtstag 
des Bistums Würzburg soll ein Tag der Begegnung, 
der Ermutigung und Erkenntnisse sein. 


Bischof Dr. Friedhelm Hofmann lädt 
zu diesem Forum für Austausch und Vernetzung 
alle ein, die sich mit ihren Erfahrungen, 
Kompetenzen und Berufungen in unserem Bistum 
engagieren.


EINANDER BEGEGNEN 
UND AUSTAUSCHEN


WERTSCHÄTZUNG 
ERFAHREN UND SCHENKEN


ÜBERRASCHUNGEN ERLEBEN 
UND MITEINANDER GENIESSEN


MITMACHEN 
UND ANREGUNGEN 
SAMMELN


KINDERBETREUUNG
Kinder werden von 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
unter Aufsicht von Fachpersonal betreut. 


SOCIALMEDIA
Informationen und Aktuelles zum Ehrenamtstag 
fi nden Sie auch auf dem Facebook- und Twitter-Profi l
des Bistums Würzburg.


Nutzen Sie #buntesehrenamt zur Vernetzung und um 
Eindrücke vom Ehrenamtstag mit anderen zu teilen.


ORGANISATIONSBÜRO
Für Nachfragen steht Ihnen zur Verfügung ab 1. März 2017 
täglich von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 
mittwochs und donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr:


Diözesanrat der Katholiken im Bistum Würzburg
Kürschnerhof 2 | 97070 Würzburg
Telefon 0931 386-65 501


TAGUNGSORT
Gebäude Z6, Hubland Süd 
(Zentrales Hörsaal- u. Seminargebäude)
Am Hubland, 97074 Würzburg


ANMELDUNG
Vom 1. März bis zum 31. Mai 2017 können Sie sich online 
für den Tag und die Workshops anmelden unter:


WWW.BUNTES-EHRENAMT.DE







 9.00 Uhr ANMELDUNG und Begrüßungskaffee


 10.00 Uhr BEGRÜSSUNG und Eröffnung
  Bischof Dr. Friedhelm Hofmann


 10.20 Uhr IMPULS
   „Mit Mut, Courage 


und gegen alle Widerstände: 
Antonia Werr als Vorbild“


  Schwester Katharina Ganz OSF


 11.15 Uhr PODIUMSDISKUSSION 
   Moderation: Eberhard Schellenberger, 


Bayerischer Rundfunk (Würzburg)
  
 12.30 Uhr MITTAGESSEN
  Markt der Möglichkeiten
  Musik & Getränke


 14.00 Uhr  WORKSHOPS


 16.00 Uhr ABSCHLUSS im Plenum
  Segen und Sendung
  Bischof Dr. Friedhelm Hofmann


 16.30 Uhr GESELLIGER AUSKLANG
   Caritas lädt ein 


zu Imbiss und Gesprächen


IMPULS


MIT MUT, COURAGE 
UND GEGEN ALLE WIDERSTÄNDE: 
ANTONIA WERR ALS VORBILD


MARKT DER MÖGLICHKEITEN


Bunt und vielfältig ist das Programmangebot während 
der Mittagspause. Vor oder nach dem Essen in der 
„Mensa am Hubland“ können Sie sich von gelungenen 
Projekten und interessanten Projektideen inspirieren 
lassen. Informationen aus erster Hand über verschie-
dene Qualifi zierungs- und Ausbildungsmodule für 
ehrenamt liches Engagement ergänzen den Markt der 
Möglichkeiten.


WORKSHOPS


Expertinnen und Experten diskutieren gemeinsam mit 
Ihnen, laden Sie zum Nachdenken und Innehalten ein. 
Die zahlreichen Themen sind in vier Gruppen geordnet. 


Jede Gruppe ist farblich gekennzeichnet: 


  WISSENSWERTES RUND UMS EHRENAMT


  EHRENAMT & THEOLOGIE


  AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS 


  EHRENAMT & SPIRITUALITÄT


Workshops, die von und für Jugendliche 
und junge Erwachsene angeboten werden, 
sind mit J gekennzeichnet.


Alle Workshops werden für Sie im Anschluss 
an den Diözesanen Ehrenamtstag auf der Homepage 
dokumentiert: 


WWW.BUNTES-EHRENAMT.DE


   „Mit Mut, Courage 


   Moderation: 


  Markt der Möglichkeiten
  Musik & Getränke


  Segen und Sendung


   Caritas lädt ein 


  Markt der Möglichkeiten
  Musik & Getränke  Musik & Getränke  Musik & Getränke


  Segen und Sendung


   Caritas lädt ein 


PROGRAMMPROGRAMM


SCHWESTER KATHARINA GANZ OSF, Dr. theol., studierte 
in Würzburg Theologie und Sozialwesen. 1995 trat sie 
ins Kloster Oberzell ein und arbeitete in der Frauenarbeit 
und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinschaft.


Ab 2006 leitete sie das Bildungshaus Klara im Kloster 
Oberzell und wurde 2013 zur Generaloberin der Oberzeller 
Franziskanerinnen gewählt. Ihre pastoraltheologische 
Doktorarbeit zur Ordensgründerin Antonia Werr erschien 
2016 im Echter-Verlag.


Was haben die Suchprozesse der Würzburgerin 
Antonia Werr (1813−1868) mit heutigen Fragen gemeinsam? 
Welche neuen Wege der Kirchenbildung und Pastoral 
beschritt die Ordensgründerin Mitte des 19. Jahrhunderts, 
und was können wir daraus lernen? 
Die sozial-pastorale Arbeit Antonia Werrs wird spirituell 
verortet, pastoraltheologisch refl ektiert und es werden 
Impulse für die Pastoral heute herausgearbeitet. 
An konkreten Beispielen wird gezeigt, wie eine solidarisch- 
emanzipatorische Praxis aussehen kann.


Das Tagungsbüro 
befi ndet sich im Foyer 
von Gebäude Z6 
und ist den ganzen Tag 
für Sie besetzt!





goldmann
Dateianlage
Flyer_Ehrenamtstag-2017.pdf



- 3 - 
in Bayern fördern oder die die sich für die Integration, die Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmung von Frauen mit Migrationshintergrund einsetzen.  
Für den Bayerischen Asylpreis bewerben können sich Personen, Vereine, Institutionen, 
Projekte und Initiativen, die sich für die Bekämpfung von Fluchtursachen und die 
Verbesserung der Lebensbedingungen in den Herkunftsländern einsetzen.  
Nähere Informationen und Links zu den Anmeldeformularen finden Sie im angehängten PDF 
(Ausschreibung Asylpreis und Integrationspreis 2017_final). Bewerbungen können noch bis 
30. April 2017 per E-Mail an integrationsbeauftragte@stk.bayern.de eingereicht werden.  

  
 

8. Neue Regelung für ärztliche Behandlung von Patienten im laufenden Asylverfahren  
Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns hat mit den Spitzenverbänden Bayerischer 
Städtetag und Bayerischer Landkreistag eine neue Regelung zur ambulanten Versorgung für 
Asylbewerber beschlossen. Eine zentrale Neuerung ist, dass Patienten ab jetzt nur noch 
einmal einen Behandlungsschein beantragen müssen und dieser auch bei einer 
Überweisung des ersten Arztes zu einem Facharzt seine Gültigkeit behält. Das angehängte 
PDF (Asylvereinbarung_Infomappe) fasst diese und weitere Neuerungen und geltende 
Rahmenbedingungen zusammen.  

  
 

9. Neuer Terminservice für Psychotherapie  
Ab April 2017 vermitteln die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen nun 
auch freie Termine bei ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten für die neu 
eingeführte „Psychotherapeutische Sprechstunde“ und die Akutbehandlung. In Bayern steht 
dieser gesetzlich vorgegebene Service für Patienten ausschließlich telefonisch unter der 
eigens eingerichteten Telefonnummer 0921 / 787 765 - 550 30 zur Verfügung. Erreichbar ist 
die Terminservicestelle Psychotherapie jeweils Montag, Dienstag und Donnerstag von 8:00 
Uhr bis 17:00 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Weitere 
Informationen zum Terminservice finden Sie im angehängten PDF (KVB_Terminservice). 
Das Prinzip der "Psychotherapeutischen Sprechstunde" ist unter http://tinyurl.com/heute-
Sprechstunde näher erläutert. 

  
 

Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr 
großartiges Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann    Sandra Hahn 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118    0931 38659 - 119 
Mobil 0172 7926928    01552 4306779 
Fax 0931 38659-199    0931 38659-199 
t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  s.hahn@caritas-wuerzburg.org  
www.caritas-wuerzburg.org   www.caritas-wuerzburg.org  
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Bayerischer 
Landtag


  


Frauen im Fokus 


Bayerischer Integrationspreis 2017  │  Bayerischer Asylpreis 2017 


 


Der Bayerische Landtag, das Bayerische Staatsministerium für Arbeit 


und Soziales, Familie und Integration und die Integrationsbeauftragte der 


Bayerischen Staatsregierung vergeben in diesem Jahr wieder den 


„Bayerischen Integrationspreis“ und den „Bayerischen Asylpreis“. 


Die Entscheidung über die Preisträger trifft eine vom Bayerischen Integ-


rationsrat bestimmte unabhängige Jury. 


 


Der Bayerische Integrationspreis steht in diesem Jahr unter dem Mot-


to „Empowerment für Frauen“. Frauen sind der Schlüssel zu einer gelin-


genden Integration. Sie verfügen in besonderer Weise über jene sozialen 


Kompetenzen, die eine gegenseitige Verständigung und das Zusammen-


leben in unserer Gesellschaft fördern. Werden Sie erreicht, können damit 


ganze Familien und ihr weiteres Umfeld gewonnen werden. Leider gibt 


es bei der Einbeziehung von Frauen mit Migrationshintergrund noch vie-


le Hindernisse, die Ihnen das Ankommen in der Gesellschaft erschwe-


ren. Deshalb bedeutet „Empowerment für Frauen“ auch Empowerment 


für gelingende Integration. Das soll mit dem Bayerischen Integrations-


preis besonders gewürdigt werden. An der Ausschreibung können sich 


Personen, Vereine, Institutionen, Projekte oder Initiativen beteiligen, die 


in frauenspezifischer Weise Integration in Bayern fördern oder die sich 


für die Integration, die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von 


Frauen mit Migrationshintergrund einsetzen.  


 







 
 


Der Bayerische Asylpreis widmet sich 2017 der „Bekämpfung von 


Fluchtursachen“. Nur wenige Menschen verlassen Ihre Heimat freiwillig,  


die meisten sind oder fühlen sich dazu gezwungen. Gründe dafür sind 


Kriege, Verfolgung, Vertreibung, Diskriminierung oder auch Armut und 


Perspektivlosigkeit. Auch beim Asylpreis liegt in diesem Jahr der beson-


dere Fokus auf Frauen, werden sie doch häufig durch Übergriffe und 


Diskriminierung zur Flucht gezwungen und oftmals noch auf ihrem 


Fluchtweg Opfer von Gewalt. Für den Bayerischen Asylpreis bewerben 


können sich Personen, Vereine, Institutionen, Projekte und Initiativen, 


die sich für die Bekämpfung von Fluchtursachen und die Verbesserung 


der Lebensbedingungen in den Herkunftsländern einsetzen.  


 


Die Preisverleihung findet am 20. Juni 2017 im Bayerischen Landtag 


statt. Das Preisgeld für beide Preise beträgt insgesamt € 5.000,-. 


Bewerbungen können vom 27. März – 30. April 2017 per Email unter Bei-


fügung des Bewerbungsformulars an folgende Adresse integrationsbeauf-


tragte@stk.bayern.de eingereicht werden. Der Rechtsweg ist ausge-


schlossen. 


Link zu den Bewerbungsformularen: 


Bewerbung Integrationspreis: 


http://integrationsbeauftragter.bayern.de/imperia/md/content/stmas/integra


tionsbeauftragter/bewerbungsunterlagen_integrationspreis_2017.pdf 


Bewerbung Asylpreis: 


http://integrationsbeauftragter.bayern.de/imperia/md/content/stmas/integra


tionsbeauftragter/bewerbungsunterlagen_asylpreis_2017.pdf 
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Ambulante ärztliche und psychotherapeutische Versor-


gung für Flüchtlinge / Asylbewerber  


- Wichtigste Neuerungen ab 01.04.2017 


 


Die KVB hat mit den Spitzenverbänden Bayerischer Städtetag und Bayerischer Land-


kreistag eine neue Vereinbarung zur Regelung der ambulanten Versorgung für Asyl-


bewerber abgeschlossen. Hieraus ergeben sich einige Veränderungen zum bisher 


bekannten Verfahren bei Behandlung und Abrechnung der erbachten Leistungen. 


Diese stellen wir Ihnen nachfolgend dar. 


 


 


Überblick: 


 


1. Einheitlicher Behandlungsschein  


2. Eingeschränkter Behandlungsanspruch 


3. Leistungsausschlüsse und Genehmigungsvorbehalte 


4. Uneingeschränkter Behandlungsanspruch 


5. Überweisungen 


6. Behandlung in Eilfällen 


7. Sprechstundenbedarf, Impfungen 


8. Abrechnung 


9. Mehraufwandspauschale 


10. Anlagen: Muster-Behandlungsscheine 
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Ambulante  ärztliche und psychotherapeutische Versorgung für 
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1. Einheitlicher Behandlungsschein  


 


 Bisher: 


Jeder Sozialhilfeträger hatte sein eigenes individuell gestaltetes Scheinmuster. 


 


 Jetzt: 


 


Zukünftig gibt es zwei einheitliche Behandlungsscheine  
 


 für Patienten mit eingeschränktem Behandlungsanspruch  


  für Patienten mit uneingeschränktem Behandlungsanspruch (s.a. nachfol-


gende Erläuterungen unter Nr. 2 und 3).  
 


Die Muster hierzu finden Sie in der Anlage zu dieser Darstellung.  


Übergangsweise können im Quartal 2/2017 noch „alte“ Behandlungsscheine 


vorgelegt und akzeptiert werden. 


 


 Bitte beachten Sie Folgendes: 


 


Vor Beginn der Behandlung muss der Patient einen vom Sozialhilfeträger 


ausgestellten Behandlungsschein vorlegen! 


 


Es ist immer darauf zu achten, 


 in welchem Zeitraum der Behandlungsschein gültig ist und 


 ob vom Sozialhilfeträger auf dem Behandlungsschein ggf. eine örtliche 


Beschränkung angegeben wurde. 


Muster „Anlage 2a“: 


(Eingeschränkter Behandlungsanspruch) 


 


Muster „Anlage 2b“: 


(Uneingeschränkter Behandlungsanspruch) 
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2. Eingeschränkter Behandlungsanspruch 


 


 Die weit überwiegende Anzahl von Asylbewerbern hat nach § 4 AsylbLG ei-


nen im Vergleich zu gesetzlich Krankenversicherten eingeschränkten An-


spruch auf medizinische/psychotherapeutische Versorgung.  


 


Leistungen sind demnach zu gewähren bei  


 akuten Erkrankungen (unvermittelt auftretender, schnell und heftig ver-


laufender regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der aus medizini-


schen Gründen der ärztlichen/psychotherapeutischen Behandlung bedarf) 


und bei Schmerzzuständen. 


Der Leistungsumfang erstreckt sich dabei auf die im Einzelfall notwendige 


ärztliche/psychotherapeutische Behandlung, einschl. der Versorgung mit 


Arznei- und Verbandmitteln. 


 


Außerdem umfasst der Behandlungsanspruch 


 die Verabreichung von amtlich empfohlenen Schutzimpfungen, 


 medizinisch gebotene Vorsorgeuntersuchungen, 


 die Gewährung von ärztlicher und pflegerischer Hilfe und Betreuung, von 


Hebammenhilfe sowie von Arznei-, Verband- und Heilmitteln für werdende 


Mütter und Wöchnerinnen. 


 


 Betroffene Patienten erhalten vom Sozialamt einen Behandlungsschein 


nach Muster „Anlage 2a“. 


 


 


 Bitte beachten Sie Folgendes: 


 


Chronische Erkrankungen werden, soweit sie aktuell keine Komplikationen 


verursachen, in der Regel nicht behandelt.  


 


 ABER:  


Im Einzelfall kann es zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich sein, 


chronisch Kranke zu behandeln und mit Arzneimitteln zu versorgen (zum 


Beispiel bei Diabetes mellitus, Bluthochdruck oder einer koronaren Herzer-


krankung), um ernste Folgen zu vermeiden (zum Beispiel diabetisches 


Koma, Schlaganfall, Herzinfarkt). 
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3. Leistungsausschlüsse und Genehmigungsvorbehalte 


 


 Für Asylbewerber mit eingeschränktem Behandlungsanspruch wurden außer-


dem auf dem Behandlungsschein nach Muster „Anlage 2a“ konkrete Leis-


tungsausschlüsse und Genehmigungsvorbehalte definiert: 


 


Auf folgende Leistungen besteht kein An-


spruch: 


 


 Teilnahme an DMP  


 künstliche Befruchtung (Kap. 8.5 EBM) 


 alle Leistungen außerhalb des EBM  


als Ausnahme hiervon werden fol-


gende nicht im EBM enthaltenen Po-


sitionen dennoch erstattet:  


- Wegepauschalen  


- Katarakt 


- Röntgenkontrastmittel 


- Schutzimpfungen 


- Tagesstätten/Frühfördereinrich-


tungen 


 


Folgende Leistungen dürfen nur mit vorhe-


riger schriftlicher Genehmigung des zu-


ständigen Sozialamts erbracht werden: 


 


 genehmigungspflichtige Psychotherapie 


(Kapitel 35.2 EBM) 


 Strahlentherapie (Kapitel 25 EBM), 


 Humangenetik (Kapitel 11 EBM), 


 Verordnung von Krankenpflege 


 Verordnung von Rehabilitationsmaßnah-


men 


 Verordnung von Vorsorgekuren 


 Verordnung von Hilfsmitteln, sofern die 


Aufwendungen hierfür die Summe von 


250 Euro übersteigen 


 


 


Bitte beachten Sie Folgendes: 


 


Bei genehmigungspflichtigen Leistungen im Rahmen der Psychotherapie er-


folgt die Antragstellung analog dem Verfahren bei GKV-Patienten, mit dem 


Unterschied, dass der Antrag beim zuständigen Sozialhilfeträger zu stellen ist.  


 


 


4. Uneingeschränkter Behandlungsanspruch 


 


 In wenigen Einzelfällen haben Asylbewerber einen uneingeschränkten Be-
handlungsanspruch. Die o.g. Leistungsausschlüsse gelten dann nicht. Die be-
treffenden Patienten erhalten vom Sozialhilfeträger einen Behandlungsschein 
nach Muster „Anlage 2b“!  







Seite 5 


Ambulante  ärztliche und psychotherapeutische Versorgung für 


Flüchtlinge - Wichtigste Neuerungen ab 01.04.2017 -  


 


5. Überweisungen 


 


 Bisher: 


Eine Überweisung des Patienten zu einem anderen Facharzt oder einem Psychothe-


rapeuten war häufig nur mit erneuter vorheriger Zustimmung des Sozialhilfeträgers 


möglich. 


 


 Jetzt: 


 


Zukünftig kann eine Überweisung ohne erneute Anforderung eines Be-


handlungsscheins vorgenommen bzw. vom Überweisungsempfänger akzep-


tiert werden. 


 


 


 Bitte beachten Sie Folgendes: 


 


Zusammen mit dem Überweisungsschein ist eine Kopie des Behandlungs-


scheins an den Überweisungsempfänger zu übermitteln, damit dieser infor-


miert ist, ob ein eingeschränkter oder uneingeschränkter Behandlungsan-


spruch besteht. 


Das Original des Behandlungsscheins verbleibt beim Überweisenden. 


 


 


  


 


 


  


Überweisungs-


schein 
Kopie 


Behandlungs-


schein 


+ 
Überweisungs- 


empfänger 
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6. Behandlung in Eilfällen 


 


 In Eilfällen kann die nachträgliche Ausstellung eines Behandlungsscheins 


beim zuständigen Sozialhilfeträger angefordert werden unter folgenden Vo-


raussetzungen: 


 


 die Behandlung war aus medizinischen/therapeutischen Gründen un-


aufschiebbar und der Sozialhilfeträger konnte nicht mit der Folge recht-


zeitiger Hilfeleistung eingeschaltet werden, und 


 innerhalb von zwei Wochen nach der Eilbehandlung übermittelt Ihre Pra-


xis eine schriftliche Mitteilung hierüber an den zuständigen Sozialhilfe-


träger  


 


 


Für die schriftliche Anzeige empfehlen wir, das (am Ende beigefügte) Muster 


„Anlage 3“ zu verwenden, das mit den kommunalen Spitzenverbänden abge-


stimmt wurde. Das Muster ist auch abrufbar auf unserer Internetseite 


(www.kvb.de) in der Rubrik Abrechnung -> Erstellung-Abgabe-Korrektur -> 


Besondere Kostenträger -> Behandlung von Asylbewerbern. 


 


 


7. Sprechstundenbedarf, Impfungen 


 


 Als weitere Vereinfachung konnten wir erreichen, dass der benötigte allge-


meine Sprechstundenbedarf sowie Impfstoffe aus dem zu Lasten der GKV be-


zogenen Sprechstundenbedarf entnommen werden kann. 


 Die Verrechnung zwischen GKV und Sozialhilfeträgern übernehmen wir. 


 


 


  



http://www.kvb.de/
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8. Abrechnung 


 


 Bisher: 


Die Original-Behandlungsscheine mussten bei der Abrechnung mit eingereicht wer-


den. 


 


 Jetzt: 


 


Die Abrechnung erfolgt zukünftig ausschließlich elektronisch. Abgerechnete 


Behandlungsscheine müssen nicht mehr mit eingereicht werden. 


Sie sind jedoch in der Praxis für 2 Jahre aufzubewahren und ggf. auf Anfor-


derung der KVB nachzureichen; die Frist beginnt mit Ablauf des Quartals, in 


dem der Behandlungsschein abgerechnet wurde. 


 


 


 Bitte beachten Sie Folgendes: 


 


Auf den vereinheitlichten Behandlungsscheinen finden Sie grau hinterlegte 


bzw. mit (*) markierte Angaben.  


 


Diese Angaben müssen Sie vollständig auf dem bereits bekannten elektroni-


schen Weg an die KVB übermitteln, damit Ihre Abrechnung reibungslos und 


korrekt erfolgen kann. 
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Folgende Daten müssen Sie unbedingt in Ihre elektronische Abrechnung über-


tragen: 


 


- VKNR: 


Hier dürfen nur VKNRen von Kostenträgern verwendet werden, die an der 


Vereinbarung teilnehmen 


- KT-Abrechnungsbereich: 


Bitte übernehmen Sie hier unbedingt die „08“ in Ihre Abrechnungsdaten. 


Andernfalls erfolgt eine falsche Zuordnung des Scheins mit der Folge, dass 


die Vergütung nicht in voller Höhe berechnet werden kann. 


- Versichertennummer: 


Diese wird von den Kostenträgern vorgegeben und muss mindestens 6-


Stellig und ausschließlich numerisch sein. 


- GOP 99002 (nur bei Behandlungsscheinen nach Muster Anlage 2b):  


Diese GOP kennzeichnet Fälle von Patienten mit uneingeschränktem Be-


handlungsanspruch. 


- Gültigkeitszeitraum des Behandlungsscheins: 


Entweder pauschal für ein Quartal oder individuell vorgegebener Zeitraum 


innerhalb eines Quartals. 


- Patientendaten: 


Familienname, Vorname 


Geburtsdatum  


Geschlecht (Lt. KVDT mögliche Angaben: 


M = männlich  


W = weiblich  


U = unbekannt  


X = unbestimmt) 


Straße, Nr. 


PLZ, Wohnort 
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9. Mehraufwandspauschale 


 


 Für den erhöhten Aufwand, den die erstmalige medizinische/psychotherapeu-


tische Behandlung eines Asylbewerbers aufgrund der regelmäßig vorhande-


nen Kultur- und Sprachbarrieren mit sich bringt, wird zukünftig eine Mehrauf-


wandspauschale in Höhe von 18,65 Euro vergütet. 


 


 Die Mehraufwandspauschale wird je Arzt/Psychotherapeut anlässlich des erst-


maligen Patientenkontakts (Erstanamnese) für jeden in Behandlung genom-


men Asylbewerber einmalig erstattet, sofern die Behandlung auf Original- oder 


Überweisungsschein zur Mitbehandlung (nicht: Auftrags-, Konsiliar- oder Not-


fälle) abgerechnet wird. 


 


 


Um die Mehraufwandspauschale für die Erstanamnese eines leistungsberech-


tigten Asylbewerbers geltend zu machen, setzen Sie bitte im Rahmen Ihrer 


Abrechnung die GOP 97007 an. 


Ein nochmaliger Ansatz der Mehraufwandspauschale in einem der Folgequar-


tale ist für denselben Patienten durch denselben Arzt/Psychotherapeuten nicht 


möglich. 


 


 


 


 


10. Anlagen 


 


Behandlungsscheine  


 Muster „Anlage 2a“ 


 Muster „Anlage 2b“ 


Mitteilung über Eilbehandlung 


 Muster „Anlage 3“  


 







Anlage 2a 
A 


 


Krankenbehandlungsschein  
für Leistungsberechtigte nach  
§ 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) 
 


Nur gültig bei Vertragsärzten/MVZ/Ermächtigten 
im Freistaat Bayern 
 


Eingeschränkter Leistungsumfang (s.u.) 
 


Der Inhaber / die Inhaberin dieses Behandlungsscheines ist 
nicht zuzahlungspflichtig. 


 


Behörde 
 
 
Bearbeiter 
 
Telefon 
 
MID-Nr. 


 


* VKNR 


     
  


* KT-Abrechnungsbereich 


0 8 
 


* Versichertennummer  
(mind. 6 Stellen, ausschließlich numerisch) 


            
 


* gültig im Quartal …, bzw. in diesem Quartal von … bis … 


 
 


gültig für folgende Arztgruppen: 
 


Hausärzte (Allgemeinärzte, hausärztl. tätige Internisten ohne Schwerpunkt-


bezeichnung, Praktische Ärzte, hausärztl. tätige Ärzte ohne Gebietsbezeich-
nung, Fachärzte für Innere und Allgemeinmedizin),  


 


Kinderärzte, Frauenärzte, Augenärzte 
 


Behandlungsschein nur gültig in der Stadt/im Landkreis: 


 


* Patient:  


* Familienname, Vorname(n) 
 


 


* Geburtsdatum                 * Geschlecht 


* Straße, Nr. 
 


 


* PLZ, Wohnort 
 


Familienangehörige(r) von: 


Familienname, Vorname(n)  
 


 


Geburtsdatum 


Wichtige Hinweise für den Arzt: 
Die grau hinterlegten bzw. mit (*) markierten Felder sind Pflichtangaben und müssen bei Abrechnung durch den Arzt mit angegeben werden! 
 


Nach § 4 AsylbLG besteht ein im Vergleich zu gesetzlich Krankenversicherten eingeschränkter Anspruch auf medizinische Versorgung: 


• Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie Gewährung sonsti-
ger zur Genesung, zur Besserung oder Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. 


• Gewährung von ärztlicher und pflegerischer Hilfe und Betreuung, von Hebammenhilfe, sowie von Arznei-, Verband- und Heilmitteln für werdende 
Mütter und Wöchnerinnen. 


• Verabreichung von amtlich empfohlenen Schutzimpfungen.  
• medizinisch gebotene Vorsorgeuntersuchungen. 


 


Leistungen sind demnach bei akuten Erkrankungen (unvermittelt auftretender, schnell und heftig verlaufender regelwidriger Körper- oder Geisteszu-
stand, der aus medizinischen Gründen der ärztlichen Behandlung bedarf) und bei Schmerzzuständen zu gewähren. 
 


Der Leistungsumfang erstreckt sich auf die im Einzelfall notwendige ärztliche Behandlung, einschl. der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln. 
 


Chronische Erkrankungen werden, soweit sie aktuell keine Komplikationen verursachen, in der Regel nicht behandelt. Sonstige Leistungen können 
insb. gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich […] sind (§ 6 Abs. 1 AsylbLG). 
 


Auf folgende Leistungen besteht kein Anspruch: 
 


 Teilnahme an DMP  


 künstliche Befruchtung (Kap. 8.5 EBM) 


 alle Leistungen außerhalb des EBM  
mit Ausnahme von:  
- Wegepauschalen  
- Katarakt 
- Röntgenkontrastmitteln 
- Schutzimpfungen 
- Tagesstätten/Frühfördereinrichtungen 


 


Folgende Leistungen dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung 
der ausstellenden Behörde erbracht werden: 
 


 genehmigungspflichtige Psychotherapie (Kapitel 35.2 EBM) 


 Strahlentherapie (Kapitel 25 EBM), 


 Humangenetik (Kapitel 11 EBM), 


 Verordnung von Krankenpflege 


 Verordnung von Rehabilitationsmaßnahmen 


 Verordnung von Vorsorgekuren 


 Verordnung von Hilfsmitteln, sofern die Aufwendungen hierfür die Summe 
von 250 Euro übersteigen 


 


Im Falle einer Überweisung des Patienten an einen Arzt eines anderen Fachgebiets ist dem Überweisungsschein eine Kopie dieses Krankenbe-
handlungsscheines beizufügen. 
 


Transportkosten: Für die Verordnung von Krankentransport gilt die Krankentransportrichtlinie. Die angeordnete Beförderung muss im Zusammen-
hang mit einer Leistung nach § 4 AsylbLG zwingend medizinisch notwendig sein. Ungünstige Verkehrsbedingungen allein rechtfertigen grundsätz-
lich nicht die Ausstellung einer ärztlichen Transportanweisung. 
 


Krankenhauseinweisungen bedürfen, abgesehen von Notfällen, ebenfalls der vorherigen schriftlichen Genehmigung der ausstellenden Behörde. 
Kann in dringenden Fällen diese Genehmigung nicht abgewartet werden, so besteht die Möglichkeit, dass der Vertragsarzt den Leistungsberechtigten 
unmittelbar ins Krankenhaus einweist. Der Vertragsarzt hat die ausstellende Behörde in diesem Fall unverzüglich zu unterrichten. § 26 des Bundes-
mantelvertrags für Ärzte (BMV-Ä) gilt entsprechend.  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
Datum / Stempel / Unterschrift der Behörde 


 
 
 
 
 
 
 
 
Stempel / Unterschrift des Arztes 







Anlage 2b 
A 


 


Krankenbehandlungsschein  
für Leistungsberechtigte nach  
§ 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) 


 
Nur gültig bei Vertragsärzten/MVZ/Ermächtigten 
im Freistaat Bayern 


 
Für die Leistungsgewährung gelten die Vorschriften 
der GKV entsprechend (einschließlich der Zuzahlungs-
pflicht). 


 


Behörde 
 
 
 
Bearbeiter 
 
 
Telefon 
 
 
MID-Nr. 
 


* VKNR 


     
  


* KT-Abrechnungsbereich 


0 8 
 


* Versichertennummer  
(mind. 6 Stellen, ausschließlich numerisch) 


 


* GOP 


9 9 0 0 2 
 


            


* gültig im Quartal …, ggf. in diesem Quartal von … bis … 


 
 


 


Behandlungsschein nur gültig in der Stadt/im Landkreis: 


 


 
 


* Patient:  


* Familienname, Vorname(n) 
 
 


* Geburtsdatum                   * Geschlecht 
 


* Straße, Nr. 
 
 


* PLZ, Wohnort 
 


Familienangehörige(r) von: 


Familienname, Vorname(n) 
 
 


Geburtsdatum 


 
 


Wichtige Hinweise für den Arzt: 
 


Die grau hinterlegten bzw. mit (*) markierten Felder sind Pflichtangaben und müssen bei Abrech-
nung durch den Arzt mit angegeben werden! Dies gilt auch für die Kennzeichnungs-GOP 99002. 
 


Im Falle einer Überweisung des Patienten an einen Arzt eines anderen Fachgebiets ist dem Überwei-
sungsschein eine Kopie dieses Krankenbehandlungsscheines beizufügen. 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum / Stempel / Unterschrift der Behörde 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stempel / Unterschrift des Arztes 


 







Anlage 3 
A 


 


An 


(zuständige/r Leistungsträger/Behörde) 


……………………………………………………………….. 


……………………………………………………………….. 


……………………………………………………………….. 


ggf. per Fax: ………………………………………………… 


 


 


Ärztliche Anzeige einer Eilbehandlung nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz 
 


Wichtiger Hinweis für den Arzt:  


Die Mitteilung ist innerhalb von zwei Wochen nach der Eilbehandlung beim zuständigen Leistungsträger einzu-


reichen. 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren,  


 


gemäß § 6 der Vereinbarung zwischen der KVB und den Spitzenverbänden Bayerischer 


Städtetag und Bayerischer Landkreistag zum Zusammenwirken bei der Durchführung der 


ambulanten ärztlichen Versorgung von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleis-


tungsgesetz wird angezeigt, dass nachstehende mittellose Person am ______________(Da-


tum des Behandlungsbeginns) als Eilfall in Behandlung genommen werden musste. 


 


Wir bitten um Übersendung eines Behandlungsausweises. 
 


Patient: 
 


Familienname, Vorname(n) 
 


 


Straße, Nr. 
 


 


PLZ, Wohnort 
 


Geburtsdatum                                                    Geschlecht MID (sofern bekannt) 


Familienangehörige(r) von: 
 


Familienname, Vorname(n) 
 


 


Geburtsdatum 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Praxisstempel 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Datum / Unterschrift des Arztes 
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Presseinformation 
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns 
  


KVB: Terminservice ab April auch für Psychotherapie  
 


München, 29. März 2017:  Ab  April 2017 vermitteln die Terminservice-


stellen der Kassenärztlichen Vereinigungen nun auch freie Termine bei 


ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten für die neu einge-


führte „Psychotherapeutische Sprechstunde“ und die Akutbehandlung. 


In Bayern steht dieser gesetzlich vorgegebene Service für Patienten 


ausschließlich telefonisch unter der eigens eingerichteten Telefonnum-


mer 0921 / 787 765 - 550 30 zur Verfügung. Erreichbar ist die Termin-


servicestelle Psychotherapie jeweils Montag, Dienstag und Donnerstag 


von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 8:00 Uhr bis 


13:00 Uhr. Die Terminservicestelle in Bayern wird durch die Gedikom 


GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der KVB mit Sitz in 


Bayreuth, betrieben. 


 


Grundlage für die Vermittlung von Psychotherapie-Terminen ist die auf 


Bundesebene definierte Psychotherapie-Richtlinie, die am 1. April 2017 


in Kraft tritt und unter anderem für eine bessere Erreichbarkeit psycho-


therapeutischer Angebote sorgen soll. Diese Richtlinie beinhaltet unter 


anderem die Vorhaltung einer „Psychotherapeutischen Sprechstunde“, 


einem für Patienten ab dem nächsten Jahr verpflichtenden Erstgespräch 


zur diagnostischen Abklärung des individuellen Bedarfs und damit künf-


tig der „Eintrittskarte“ zur psychotherapeutischen Versorgung. Zusätz-


lich ist ab 1. April 2017 auch eine Vermittlung zur Akutbehandlung über 


die Terminservicestelle vorgesehen. Diese soll es ermöglichen, bei un-


mittelbaren psychischen Krisen intervenieren zu können. Neben der 


Terminservicestelle gibt es nach wie vor in Bayern auch eine Koordina-


tionsstelle zur Vermittlung von freien Psychotherapieplätzen, die da-


rüber hinaus Auskunft zu verschiedenen Psychotherapieleistungen gibt. 


 


Der Vorstand der KVB geht davon aus, dass die Terminservicestelle in 


Bayern auf die neuen Anforderungen gut vorbereitet ist und damit ein 


reibungsloser Ablauf bereits zum Start des neuen Services gewährleis-


tet ist. Er weist allerdings darauf hin, dass entsprechend der gesetzli-


chen Vorgaben keine Vermittlung zu Wunschtherapeuten beziehungs-


weise an bestimmten Terminen möglich ist. Ziel der KVB sei es, in jedem 


Fall einen passenden niedergelassenen Psychotherapeuten zu finden, 


um dadurch für die Patienten weitere Wege und größeren Aufwand für 


die ambulante Behandlung im Krankenhaus zu vermeiden. 


 


Pressestelle der KVB 
Telefon: 0 89 / 5 70 93 - 2192 
Fax:       0 89 / 5 70 93 - 2195 
E-Mail:   presse@kvb.de 
Internet: www.kvb.de 
 


KVB 
Elsenheimerstraße 39 
80687 München 
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